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Einführung 

A. Gegenstand und Ziel der Untersuchung 

Thema der vorliegenden Arbeit ist der postmortale Schutz kommerzieller 
Interessen an der Persönlichkeit, für den der BGH in zwei Urteilen vom 
1. Dezember 1999 1 ein erstes Fundament gelegt hat. Zunächst hat das Ge-
richt in diesen vielbeachteten Entscheidungen noch einmal klargestellt, daß 
das allgemeine Persönlichkeitsrecht und seine besonderen Erscheinungsfor-
men nicht nur dem Schutz ideeller, sondern auch kommerzieller Interessen 
an der Persönlichkeit dienen. 2 Über die Bekräftigung dieses bereits seit län-
gerem in der Rechtsprechung) anerkannten Grundsatzes hinaus hat der 
BGH aber auch zum ersten Mal4 entschieden, daß die Befugnisse, die mit 
den vermögens werten Bestandteilen von Persönlichkeitsrechten verbunden 
sind, auf die Erben des verstorbenen Rechtsträgers übergehen. 5 Ausgehend 
von dieser Prämisse ist es ihm in Abkehr von seiner bisherigen Rechtspre-
chung6 weiter gelungen, ebenfalls erstmalig Schadensersatz- und Bereiche-
rungsansprüche der Erben wegen einer Verletzung des vermägenswerten 
postmortalen Persönlichkeitsrechts des Erblassers konstruktiv zu begrün-
den.7 

In ersten Anmerkungen werden diese Entscheidungen als "Meilensteine 
in der Geschichte des allgemeinen Persönlichkeitsrechts", als "bahnbre-
chend", "epochemachend" sowie als "eine gelungene Rechtsfortbildung" 
bezeichnet.8 Der BGH gelangt in diesen Urteilen zumindest für den Teilbe-
reich des Erbrechts zu einem Ergebnis, das den zahlreichen Forderungen 
nach einem partiellen Funktionswandel der bisher im Grundsatz unveräu-

1 BGHZ 143, 214 ff. - Marlene Dietrich; BGH NJW 2000, 2201 - Der blaue 
Engel. 

2 BGHZ 143,214 (219) - Marlene Dietrich; BGH NJW 2000, 2201 - Der blaue 
Engel. 

3 Vgl. nur BGHZ 20, 345 (353) - Paul Dahlke; BGHZ 81, 75 (79) - Rennsport-
gemeinschaft; BGH GRUR 1992, 557 (558) - Joachim Fuchsberger. 

4 So der BGH selbst in BGHZ 143, 214 (220) - Marlene Dietrich. 
s BGHZ 143, 214 (217 f.) - Marlene Dietrich; BGH NJW 2000, 2201 - Der 

blaue Engel. 
6 Vgl. BGH GRUR 1974, 794 (795) - Todesgift; BGH NJW 1974, 1371 - Fiete 

Schulze. 
7 BGHZ 143, 214 (223 f.) - Marlene Dietrich; BGH NJW 2000, 2201 - Der 

blaue Engel. 
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ßerlichen Persönlichkeitsrechte zu verkehrsfahigen, also übertragbaren und 
vererblichen Immaterialgüterrechten weitgehend entspricht.9 Mit der Forde-
rung nach einem derartigen Funktionswandel versucht die Lehre, auf die 
schon seit geraumer Zeit zu beobachtende Kommerzialisierung von Persön-
lichkeitsrechten zu reagieren. Als Kommerzialisierung läßt sich allgemein 
die Entwicklung ideeller Güter zu vermögenswerten Rechten umschrei-
ben. 1o Eine solche Entwicklung ist deshalb möglich, weil der Gesetzgeber 
des BGB den Begriff des Vermögens nicht abschließend definiert, sondern 
seine Ausfüllung weitgehend der Rechtsprechung und Lehre überlassen hat, 
die ihn deshalb an veränderte Verkehrsanschauungen und Marktverhältnisse 
anpassen können. 1 1 Persönlichkeitsdetails wie Aussehen, Name, Stimme, 
Lebensbild, ja sogar berühmte Posen 12 werden gegenwärtig in einem nie 
gekannten Ausmaß zur Wertschöpfung eingesetzt. Die Nutzungsmöglichkei-
ten sind dabei überaus vielfaltig. Persönlichkeitsattribute lassen sich in der 
Werbung für Waren und Dienstleistungen sowie zur Ausstattung und Kenn-
zeichnung neutraler Produkte einsetzen (Merchandising). Lebensgeschichten 
lang- oder kurzfristig berühmt gewordener Personen werden in Exklusiv-
interviews, Büchern oder Verfilmungen 13 verwertet. In jüngster Zeit sind 
hierbei vor allem im Bereich der Werbung durch die eigenmächtige Ver-
wendung von Persönlichkeitsmerkmalen ohne die Zustimmung des Rechts-
trägers verschiedentlich Mißbräuche aufgetreten. 14 Nicht zuletzt wegen 
derartiger Mißbräuche ist die Rechtsordnung aufgerufen, auf die zuneh-
mende Kommerzialisierung von Persönlichkeitsrechten zu reagieren. Mit 
der erstmaligen Anerkennung der Rechtsnachfolge in die vermögenswerten 
Bestandteile von Persönlichkeitsrechten und der sich daraus ergebenden 
postmortalen Schadensersatz- und Bereicherungsansprüche bezweckt der 

8 In dieser Reihenfolge: Schack, ]Z 2000, 1060; Götting, NJW 2001, 585; 
Jacobs, WRP 2000, 896; Ullmann, WRP 2000, 1049 (1053); Wagner, GRUR 2000, 
717 (720). 

9 Für die Anerkennung von Persönlichkeitsgüterrechten Beuthien/Schmölz, 
S. 37 f; Ullmann, AfP 1999, 209 (210 ff.); Heitmann, S. 77 ff.; Seitz, N]W 2000, 
2167 (2168); vgl. auch Götting, S. 271 ff; Seemann, S. 265 ff; Magold, S. 663; 
Ladeur, NJW 2000, 1977 (1980) ("quasi-eigentumsähnlich geschützte Interessen"); 
ders., ZUM 2000, 879 (886); strikt gegen einen solchen Funktionswandel Schack, 
]Z 2000, 1060 (1062); Peifer, S. 306. 

10 Vgl. Lange, § 2 I 2 b bb, S. 55. 
11 BGHZ GS 98, 212 (217); Soergel/Mertens, vor § 249 Rn. 61 f.; Larenz, I § 29 

I, S. 479. 
12 Vgl. nur den Tatbestand von BGH NJW 2000, 2201 - Der blaue Engel. 
13 Zu den unterschiedlichen Formen der Verfilmung eingehend Unland, S. 3 ff. 
14 Dies belegen vor allem die zahlreichen Marlene Dietrich betreffenden Ent-

scheidungen: BGHZ 143,214 ff.; BGH NJW 2000, 2201 ff; OLG München N]W-
RR 2000, 29 f; vgl. auch OLG Karlsruhe NJW 1989, 401 f.; LG München I AfP 
2000,473 ff - Boris Becker; LG Düsseldorf AfP 1998,238 ff. - Berti Vogts. 



A. Gegenstand und Ziel der Untersuchung 17 

BGH nach eigenem Bekunden eine Verstärkung des Persönlichkeitsschut-
zes. 15 

Die vorliegende Arbeit verfolgt vor diesem Hintergrund ein doppeltes 
Ziel. Zunächst will sie die dogmatische und rechtspolitische Berechtigung 
der grundlegenden These von der erbrechtLichen Rechtsnachfolge in die 
vennögenswerten Bestandteile von Persönlichkeitsrechten überprüfen. 
Hierzu ist zum einen eine kritische Auseinandersetzung mit den Argumen-
ten notwendig, die für eine solche Vererblichkeit vorgebracht werden. Zum 
anderen sind aber auch die vom BGH nicht gewürdigten alternativen Mög-
lichkeiten einer Verstärkung des postmortalen Persönlichkeitsschutzes zu 
überprüfen. Diese bestehen in der Zubilligung eines postmortalen ideellen 
Schadensersatzes 16 oder in der Anerkennung eines postmortalen materiellen 
Schadensersatzes unabhängig von einer erbrechtlichen Nachfolge in die ver-
mögenswerten Bestandteile von Persönlichkeitsrechten. 17 Daß sich die 
Kommerzialisierung von Teilbereichen der Persönlichkeitsrechte keines-
wegs ohne Friktionen in das Gesamtkonzept dieser Rechte einfügt, belegt 
etwa das Urteil des BVerfG vom 15. Dezember 1999. Dort stellt das Ge-
richt fest, daß das allgemeine Persönlichkeitsrecht nicht im Interesse einer 
Kommerzialisierung der eigenen Person gewährleistet sei. 18 Auch steht ein 
Großteil der Lehre der Vererblichkeit von Persönlichkeitsrechten bisher 
noch ablehnend gegenüber. 19 

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit liegt in der Analyse der praktischen 
Konsequenzen, die sich aus der Anwendung erbrechtlicher Vorschriften auf 
die vennögenswerten Bestandteile von Persönlichkeitsrechten ergeben. Die 
erbrechtlichen Vorschriften des BGB sind auf reine Vennögensrechte zuge-
schnitten, denn vererb lieh ist nach § 1922 Abs. 1 BGB nur das Vennögen 
des Erblassers. Möglicherweise bleibt jedoch der Bezug der vennögenswer-
ten Bestandteile von Persönlichkeitsrechten zu deren ideellem Gehalt so 
stark, daß eine unreflektierte Anwendung der Regeln des Erbrechts die be-
absichtigte Verstärkung des postmortalen Persönlichkeitsschutzes geradezu 
in ihr Gegenteil verkehrt. Dann müßte die Rechtsnachfolge in die vennö-
genswerten Bestandteile von Persönlichkeitsrechten, wenn nicht schon aus 

15 BGHZ 143,214 (224 f.) - Marlene Dietrich. 
16 Dafür Schack, JZ 2000, 1060 (1061). 
17 Dafür Peukert, ZUM 2000, 710 (717). 
I8 BVerfG NJW 2000, 1021 (1023). Seitz, NJW 2000, 2167 (2168), sieht in die-

sem Leitsatz nur ein unverbindliches obiter dictum. Zu beachten ist auch, daß der 
verfassungsrechtliche Schutz des Persönlichkeitsrechts gegenüber dem zivilrecht-
lichen verselbständigt ist, vgl. Seitz, NJW 2000, 2167 (2168). 

19 Vgl. nur MüKolLeipold, § 1922 Rn. 50; SoergellStein, § 1922 Rn. 14; Ermanl 
Schlüter, § 1922 Rn. 9; Heldrich, FS Lange 1970, 163 (167); Westermann, FarnRZ 
1969,561 (563); Hoppe, S. 87 f.; kritisch auch Bender, VersR 2001, 815 (816). 

2 Gregori<z.a 


